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Verordnung über den schulärztlichen Dienst, von der Regierung erlassen am 14.12.2004 

An die 
Eltern oder deren Stellvertreter 
der in den Kindergarten oder 
in die Schule eingetretenen Kinder 

Sehr geehrte Eltern 

Jedes Kind, das den Kindergarten und die Volksschule besucht, hat das Recht auf schulärzt-
liche Leistungen und soll untersucht werden. Die Kontrollen/Untersuchungen beschränken 
sich auf wichtige Punkte, die für die weitere Entwicklung des Kindes und die Integration in 
die Schule von Bedeutung sind. Diese schulärztlichen Leistungen ersetzen nicht die indivi-
duelle Behandlung der Kinder, die in den Händen der Haus- und Kinderärzte/ärztinnen ver-
bleibt, können aber ärztliche Empfehlungen zu Handen der Eltern oder Erziehungsberechtig-
ten auslösen. 

Die erste Untersuchung wird bei Kindern, die den Kindergarten besuchen nach Möglichkeit 
vor Beginn des siebten Lebensalters vorgenommen, falls fehlend, während des ersten Schul-
jahres nachgeholt. Die zweite Untersuchung wird am Ende der obligatorischen Schulzeit 
durchgeführt. Diese Untersuchungen werden neu durch die Haus-/ Kinderärzte/ärztinnen 
gemäss Wahl der Eltern durchgeführt. Den Eltern steht das Recht zu, der Untersuchung bei-
zuwohnen. 

Der/Die Schularzt/ärztin kontrolliert den Vollzug der Untersuchungen und anhand der Impf-
zeugnisse den Stand der Impfungen. Auch kann er/sie fehlende Untersuchungen in der Ei-
genschaft als individuell beauftragte/r Haus- oder Kinderarzt/ärztin selbst nachholen. Er/Sie 
bleibt die verantwortliche Instanz für die schulärztlichen Belange und der Ansprechpartner/-
partnerin für Schüler, Eltern, Erziehungspersonen und für die Schulträger. 

Wir bitten Sie, sehr geehrte Eltern, Ihrem Kind bei Schuleintritt in verschlossenem Couvert 
das ausgefüllte Erhebungsblatt, das Impfzeugnis und - sofern vorhanden - den ärztlichen 
Rückmeldetalon der ersten schulärztlichen Untersuchung zuhanden des/der Schularz-
tes/ärztin mitzugeben. Die Akten verbleiben in den Händen der Ärzte/Ärztinnen und unter-
stehen der ärztlichen Schweigepflicht. 

Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihre/n Schularzt/ärztin. Wir danken für Ihr Ver-
trauen. 

Freundliche Grüsse 

Ihr/e Schularzt/ärztin 
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